
22 Alle Macht den Schulleitungen?
Wie der Kanton das Betriebsverständnis gefährdet
Von Heinz Bachmann

Die Anstellungsbedingun-
gen der Lehrpersonen im 
Kanton Basel-Landschaft 
werden sich aufgrund 
verschiedener Neuerungen 
in absehbarer Zeit erheb-
lich verändern, und dies 
nicht zu Gunsten unseres 
Berufsstandes: Es zeichnet 
sich eine immer gewaltige-
re Machtkonzentration in 
den Händen der Schullei-
tungen ab.

Menschenbilder
Managementtheorien respektive Füh-
rungsphilosophien basieren auf be-
stimmten Menschenbildern. Douglas 
McGregor prägte 1960 die Theorie  
der Menschenbilder X und Y, welche 
in der folgenden Weise zusammenge-
fasst werden können:

Theorie X nimmt an, dass der Mensch 
von Natur aus faul ist und versucht, 
der Arbeit so gut es geht aus dem Weg 
zu gehen. Prinzipiell ist er von aussen 
motiviert, das heißt durch extrinsisch 
ausgerichtete Massnahmen zu beloh-
nen beziehungsweise zu sanktionie-
ren. Im Gegensatz dazu geht Theorie 
Y davon aus, dass der Mensch durch-
aus ehrgeizig ist und sich zur Errei-

chung sinnvoller Zielsetzungen bereit-
willig strenge Selbstdisziplin und 
Selbstkontrolle auferlegt. Er sieht Ar-
beit als Quelle der Zufriedenheit und 
hat Freude an seiner Leistung. Auch 
Verantwortungsbewusstsein und Kre-
ativität prägen dieses Menschenbild.

Anspruch und Wirklichkeit  
im Kanton BL
Erst kürzlich hat unser Kanton die 
Landratsvorlage «Änderung des Per-
sonalgesetzes und des Personalde-
krets betreffend Personalpolitik und 
-strategie des Kantons Basel-Land-
schaft» in die Vernehmlassung gege-
ben. Da werden wortreich Visionen 
beschrieben, in denen sich der Kanton 
als vorbildlicher, verlässlicher und part-
nerschaftlicher Arbeitgeber darstellt. 
Ein Blick auf tatsächliche «Entwicklun-
gen» in der Personalführung zeigt al-
lerdings ein ganz anderes Bild (nach-
zulesen auch im Artikel «Kuh am Wald-
rand» aus dem lvb.inform 2012/13-01)! 

Neue Kündigungsbestimmungen 
im Personalgesetz
Der Landrat hat eine Revision des Per-
sonalgesetzes beschlossen, welche vo-
raussichtlich 2013 in Kraft tritt, sobald 
die diesbezügliche Verordnung ausge-
arbeitet sein wird. Die für die Ange-
stellten einschneidendste Änderung 
besteht darin, dass die bisher zwin-
gende Ansetzung einer Bewährungs-
frist als erster Schritt in einem Kündi-
gungsverfahren abgeschafft wird. An 
deren Stelle tritt eine Verwarnung, 
wenn Mängel in der Leistung oder im 
Verhalten des/der Arbeitnehmenden 
festgestellt werden. 

Der Umweg über die Bewährungsfrist 
stellte für die Arbeitnehmenden er-
fahrungsgemäss einen recht wirksa-
men Schutz vor ungerechtfertigten 
Kündigungen dar, denn im Bewäh-
rungsverfahren mussten seitens der 
Anstellungsbehörde die bemängelten 
Punkte detailliert beschrieben und be-

gründet werden. Am Schluss des Be-
währungsverfahrens stand eine Über-
prüfung der Bewährungsziele und 
darauf stützte sich der Entscheid ab, 
ob die Anstellung gekündigt oder wei-
tergeführt wurde. 

Einer allfälligen Beschwerde gegen 
eine Kündigung wird neu die aufschie-
bende Wirkung entzogen, d.h. die 
Kündigung gilt, auch im Falle einer Ein-
sprache, auf Ende der Kündigungsfrist. 

Die Gesetzesbestimmung, wonach im 
Falle einer unrechtmässigen Kündigung 
der betroffenen Person eine gleichwer-
tige Arbeitsstelle anzubieten sei, wird 
aus zwei Gründen für Lehrpersonen 
kaum je zum Tragen kommen: 
1.  Schulräte sind autonome Arbeitge-

ber, welche sich von niemandem 
vorschreiben lassen müssen, wen sie 
einzustellen haben. 

2.  Bis zur Feststellung der Unrechtmäs-
sigkeit einer Kündigung wird so viel 
Zeit vergangen sein, dass die betrof-
fene Person längst gezwungen war, 
sich eine neue Stelle zu suchen.

 
Der Kanton Basel-Landschaft beteu-
ert, er wolle auch in Zukunft ein fairer 
Arbeitgeber sein, welcher die Rechts-
grundsätze der Verhältnismässigkeit 
und des Willkürverbots achtet. Wie 
obige Ausführungen zeigen, hat aber 
die gekündigte Person sämtliche Nach-
teile zu tragen, auch wenn später von 
einem Gericht festgestellt wird, dass 
die Kündigung unrechtmässig (weil 
eben unverhältnismässig oder sogar 
willkürlich) war. Allenfalls wird ihr eine 
Entschädigung von maximal drei Mo-
natslöhnen zugesprochen. 

Diese verschärften Kündigungsbestim-
mungen sind für Lehrpersonen aus 
mehreren Gründen besonders heikel:
•  In ihrer Funktion müssen Lehrperso-

nen Kinder und Jugendliche bewer-
ten sowie Regeln der Schule durch-
setzen. Beides kann zu Spannungen 
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und Auseinandersetzungen führen. 
Wie die Erfahrung zeigt, nehmen Fäl-
le zu, in denen Lernende und/oder 
Erziehungsberechtigte mit Beurtei-
lungen und/oder Massnahmen von 
Lehrpersonen nicht einverstanden 
sind und in der Folge massiven Druck 
auf Schulleitung und Schulrat auf-
bauen. Das kann so weit gehen, dass 
explizit die «Absetzung» der betref-
fenden «un(an)genehmen» Lehrper-
son gefordert wird.

•  Je komplexer eine Aufgabe ist, des-
to schwieriger wird es, Leistung zu 
beurteilen. In Bezug auf Lehrperso-
nen wird es in vielen Fällen sehr sub-
jektiv sein, was als mangelhafte 
Leistung oder mangelhaftes Verhal-
ten qualifiziert werden wird. 

•  Ausserdem stellt sich auch die Frage 
nach der Relevanz eines vermeintli-
chen Mangels. 

Pädagogische Weisungs- 
berechtigung der Schulleitung
Im Jahr 2010 wurde in einer den Sozi-
alpartnern nicht eröffneten Verord-
nungsänderung die Weisungsberechti-
gung der Schulleitungen erweitert. 
Zusätzlich zu administrativen, organi-
satorischen und personellen Fragen 
umfasst die neue Weisungsbefugnis 
auch pädagogische Belange, obwohl 
dies in einem gewissen Widerspruch 
zum juristisch übergeordneten Bil-
dungsgesetz steht, welches den Lehr-
personen das Recht einräumt, ihren 
Unterricht innerhalb des Lehrplans und 
des Schulprogramms frei zu gestalten. 

Diese Konstellation ist heikel und 
schwächt die Position der Lehrperso-
nen nachhaltig. Lehrpersonen müssen 
in ihrem Unterricht tagtäglich hunder-
te von Entscheidungen treffen. Häufig 
müssen ihre pädagogischen Reaktio-
nen rasch erfolgen und sind aufgrund 
der Klassendynamik nicht planbar. 

Mit der pädagogischen Weisungsbe-
rechtigung der Schulleitung kommt 

nun eine neue Qualität von Hierarchie 
in die Schule, welche für die Realisie-
rung angestrebter Ergebnisse nicht 
hilfreich ist, denn die Schulleitungs-
mitglieder sind ...
1.  in der Regel pädagogisch und 

fachlich nicht besser qualifiziert 
als die ihnen Unterstellten,

2.  mit der Dynamik der eine Inter-
vention auslösenden Unterrichts-
situation nicht vertraut.

Je nach Führungsverständnis der Schul-
leitung wird den Lehrpersonen Ent-
scheidungssicherheit entzogen, was 
sich auf die Zielerreichung der Organi-
sation Schule negativ auswirkt. 

Zu bedenken ist auch, dass die Authen-
tizität einer Lehrperson eine wichtige 
Voraussetzung für gelingenden Unter-
richt darstellt. Sollte nun eine Schullei-
tung ihre pädagogischen Weisungsbe-
rechtigung dazu verwenden, um fest-
zulegen, was «pädagogisch richtig» 
ist, würde dies den Gestaltungsspiel-
raum der Lehrpersonen entscheidend 
einschränken. 

Ein sinnhaftes Rollenverständnis der 
Schulleitung muss darin bestehen, im 
Rahmen von notwendigen, im Kon-
vent abgesprochenen Festlegungen 
die Lehrpersonen in ihrer Führungs-
aufgabe zu unterstützen. Dabei sind 
Lehrpersonen und Schulleitungsmit-
glieder Akteure auf gleicher Augen-
höhe, welche im Dienste der Auftrags-
erfüllung ihre unterschiedlichen Funk-
tionen in der Schulorganisation im 
gegenseitigen Austausch ausüben. 

Wo Schulleitungen, gestützt auf ihre 
pädagogische Weisungsberechtigung, 
ihre Rolle als pädagogische «Oberins-
tanz» interpretieren, welche im Kon-
fliktfall als «Schiedsrichter» zwischen 
Schülerinteressen und Elternforderun-
gen einerseits und den Führungsent-
scheidungen der Lehrpersonen ande-
rerseits «Recht sprechen», sind Frust-

rationen und heftige Konflikte mit 
Sicherheit vorprogrammiert.

Neues MAG in der Pipeline
Der Kanton hat beschlossen, das MAG 
in allen Direktionen möglichst einheit-
lich durchzuführen. So wurde in einem 
längeren Prozess für die kantonale Ver-
waltung ein neues MAG erarbeitet, 
welches in ein Rating nach Vorbild der 
Finanzindustrie mündet: Die Leistung 
der Mitarbeitenden soll mit Noten von 
AAA (übertrifft die Erwartungen deut-
lich) bis C (erfüllt die Anforderungen 
nicht) beurteilt werden. Die Bewer-
tung in diesem MAG soll unter ande-
rem auch als Grundlage für eine allfäl-
lige Verwarnung (s. oben) dienen.

Es war von Anfang an klar, dass  
für Lehrpersonen nicht einfach die  
Kompetenzbeurteilungen des Verwal-
tungspersonals übernommen werden 
können. Nun zeigt sich, nicht ganz 
überraschend, wie schwierig (oder 
eben unmöglich) es ist, Kompetenzen 
in einem komplexen Berufsfeld wie 
demjenigen der Lehrerinnen und Leh-
rer so zu beschreiben und zu bewer-
ten, dass der ganze Aufwand auch 
tatsächlich zu einer Qualitätssteige-
rung führt. Folgende Herausforderun-
gen müssten gemeistert werden:
1.  Die Kompetenzbeschreibungen 

müssten das berufliche Handeln in 
seiner Gesamtheit umfassen.

2.  Die beurteilten Kompetenzen 
müssten relevant sein und 
entsprechend ihrer Relevanz 
gewichtet werden. 

3.  Die Qualität der geleisteten 
Arbeit müsste messbar sein. 

Bereits diese drei grundlegenden  
Anforderungen an ein Bewertungs-
system sind im Bildungsbereich kaum 
seriös erfüllbar. Das Spektrum der be-
ruflichen Tätigkeiten ist zu vielseitig 
und zu komplex, um vollständig er-
fasst, korrekt gewichtet und messbar 
beurteilt zu werden. 
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Wenn aber ein Beurteilungssystem 
diese Anforderungen nicht überzeu-
gend erfüllen kann, ist anstelle der 
erhofften Qualitätssteigerung ein ge-
genteiliger Effekt zu erwarten: Was 
nicht beurteilt wird, wird nicht mehr 
sorgfältig gemacht, das Gefühl von 
ungerechter Gewichtung oder will-
kürlicher Beurteilung führt zu Frustra-
tionen und vordergründiger Anpas-
sung und so wird die intrinsische Mo-
tivation zerstört. 

Die BKSD scheint sich der  
Tragweite nicht bewusst zu sein
Im Bereich Verwaltungspersonal wur-
de das neue MAG in einem Pilotpro-
jekt entwickelt und mittels einer Be-
fragung bei Mitarbeitenden und Vor-
gesetzten ausgewertet. Die BKSD hat 
auf diesen Prozess verzichtet, obwohl 
die Leitsätze der Bildungsdirektion un-
ter anderem festhalten: «Wir streben 
bei unserer Arbeit ein hohes Mass an 
Selbstreflexion an. Für unsere Ziele er-
arbeiten wir realistische, praxisnahe 
Umsetzungsstrategien. Die Resultate 

unserer Arbeit und deren Qualität prü-
fen wir regelmässig.»

In ihrem Mitbericht an den Regie-
rungsrat erklärt sich die Bildungsdirek-
tion mit der definitiven Übernahme 
des MAG-Instruments einverstanden, 
obwohl die oben beschriebenen An-
forderungen, welche an ein System 
der Qualitätsbeurteilung im Bildungs-
bereich gestellt werden müssten, 
gänzlich unerfüllt sind. Das hindert die 
BKSD nicht daran, von guten Projekt-
fortschritten zu schreiben und die Ein-
führung des neuen Formulars auf Be-
ginn des Schuljahres 2013/14 in Aus-
sicht zu stellen.

Vergleich mit dem Status quo
Das bisher an den Baselbieter Schulen 
praktizierte MAG wurde bewusst auf 
die spezielle Situation der Schulen hin 
sozialpartnerschaftlich erarbeitet. Es 
wurde als Gespräch «auf gleicher  
Augenhöhe» zwischen fachlich gleich 
qualifizierten Akteuren mit unter-
schiedlichen Rollen im Bildungswesen 

konzipiert. Im diesem MAG wird das 
Arbeitsverhältnis nach den Bedürfnis-
sen der Vertragspartner thematisiert, 
man sucht gemeinsam nach Optimie-
rungsmöglichkeiten und trifft Zielver-
einbarungen. 

Der LVB stellt fest und fordert:
Das MAG für Lehrpersonen hat 
sich, wo es gemäss den Richtlinien 
durchgeführt wurde, bestens be-
währt. Die BKSD wird aufgefor-
dert, an diesem Modell festzuhal-
ten, bis ein tatsächlich für den 
Schulbereich praktikables Instru-
ment erarbeitet ist und dieses vor 
seiner Einführung in einem eva-
luierten Versuch seine Tauglich-
keit bewiesen hat.

Eine paradoxe Entwicklung
Kehren wir noch einmal zur Menschen-
bilder-Thematik zurück: Die aktuellen 
Entwicklungen im Bereich der Arbeits-
bedingungen an den Schulen des Kan-
tons sind paradox: Auf der einen Seite 
verlangen Bestimmungen auf ver-
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schiedensten Ebenen von den Lehrper-
sonen, dass sie ihre Schülerinnen und 
Schüler nach dem Menschenbild der 
Theorie Y führen, also als eigenverant-
wortlich handelnde, intrinsisch moti-
vierte Individuen, welchen mit Ver-
trauen zu begegnen ist. 

Andererseits entwickeln sich die Ar-
beitsbedingungen der Lehrpersonen, 
die diesen Prozess anleiten sollten – 
u.a. auf öffentlichen politischen Druck 
hin –, immer mehr in Richtung Men-
schenbild X. Denn wie die obigen Aus-
führungen belegen, setzt das System 
Personalführung beim Kündigungs-
recht, in der Ausgestaltung der Füh-
rungshierarchie und im neuen MAG 
immer stärker auf Misstrauen, Kon-
trolle und Sanktionen. 

Ganz ähnliche Zusammenhänge zeig-
te übrigens auch Prof. Dr. Binswanger 
in seinem Referat anlässlich der letz-
ten LVB-Mitgliederversammlung auf 
(Bericht siehe S. 7 ff.).

Die Schlüsselrolle  
der Schulleitungen
Die Schulleitungen sind unter den 
künftigen Rahmenbedingungen ge-
fordert, mit ihrer erstarkten Macht-
position sehr sorgfältig umzugehen. 
Selbstverständlich lassen die neuen 
Regelungen es auch weiterhin zu, dass 
eine gute Schulleitung ihre Schule gut 
und korrekt leiten wird. 

Es besteht aber gleichzeitig die Gefahr, 
dass eine Schulleitung, welche, bewusst 
oder unbewusst, nach dem Menschen-
bild der Theorie X führt, in Versuchung 
kommt, mangelhafte Führungskompe-
tenz mit der frisch gewonnen Macht 
kompensieren zu wollen. Die Instru-
mente, um Willkür walten zu lassen, 
hält sie dabei in jedem Falle in der 
Hand. Diese Erkenntnis wiederum zieht 
die Frage nach sich, wie die bestehende 
Schulaufsicht an die neuen Herausfor-
derungen angepasst werden müsste.

Auch der Berufsverband der Schulleitungen  
zeigt sich unzufrieden

Der Berufsverband der Schulleitungen VSLBL hat ebenfalls erkannt, dass 
die neue MAG-Konzeption, die nur marginal an die Belange der Schulen 
angepasst wurde, kontraproduktiv und praxisfern ist. Der VSLBL teilt die 
LVB-Haltung, wonach das neue MAG-Modell vor seiner Einführung 
unbedingt weiter optimiert werden müsse. 

In seiner Stellungnahme schreibt der VSLBL, dass das für die Zukunft 
geplante MAG in der aktuell vorliegenden Ausgestaltung das an den 
Schulen aufgebaute Vertrauen bezüglich der Mitarbeitendengespräche 
zerstören werde. Ausserdem sei bereits in anderen Kantonen die 
Erfahrung gemacht worden, dass sich Lehrpersonen und ihre Tätigkeiten 
nicht in derart schematische Leistungsraster einordnen liessen. Im 
Weiteren sei die Durchführung der neuen MAGs mit den an den Schulen 
vorhandenen Führungsspannen von bis zu 40 Personen pro Schullei-
tungsmitglied und mit den zur Verfügung stehenden Zeitressourcen gar 
nicht seriös leistbar. Darüber hinaus sei die Konzeption fragwürdig, weil 
sie ein deutlich zu grosses Gewicht auf leicht qualifizierbare Nebensäch-
lichkeiten lege und es damit nicht zulasse, dass eine positiv ausgerichte-
te Unterrichtsentwicklung ins Zentrum gestellt werden könne.

Will die BKSD in dieser Frage einen Scherbenhaufen vermeiden, tut sie – 
nach diesen doch sehr dezidierten Rückmeldungen von LVB und VSLBL – 
gut daran, sich unverzüglich mit den Personalverbänden an einen Tisch  
zu setzen und sich vor jedem weiteren Umsetzungsschritt um eine 
einvernehmliche Projektentwicklung zu bemühen. Das Ziel muss in einem 
verbindlichen, praktisch durchführbaren und von allen Beteiligten 
akzeptierten Verfahren zur Durchführung der MAGs bestehen.




